
IllhlKANToNsolothurn

Regierungsratsbeschluss vom 19. August 2003

Nr. 2003/1 440

EG Walterswil: Neues Baureglement und Aenderung der Gebührenordnung zum
Reglement über die Abwassergebühren 1 Genehmigung

1. Erwägungen

Die Einwohnergemeinde Walterswil unterbreitet die von der Gemeindeversammlung am 5. Juni
2003 beschlossenen Aenderungen der Gebührenordnung zum Reglement über die Abwasserge
bühren und das neue Baureglement zur Genehmigung.

Das neue Baureglement gibt zu keinen Beanstandungen Anlass und kann genehmigt werden.

Mit RRB Nr. 2003/947 vom 27. Mai 2003 wurde § 2 Abs. 1 der Gebührenordnung von der Ge
nehmigung ausgenommen. Die jetzt geänderten Bestimmungen entsprechen dem übergeord
neten eidgenössischen Recht (Art. 60a GSchG) und dem Reglement der Gemeinde über die Ab
wassergebühren (~ 6 Abs. 2) und können genehmigt werden.

2. Beschluss

2.1 Die Aenderungen der Gebührenordnung (~ 2 Abs. 1) werden genehmigt.

2.2 Das neue Baureglement wird genehmigt.

2.3 Die Einwohnergemeinde Walterswil wird gebeten, dem Bau- und Justizdepartement
noch 2 Baureglemente sowie 2 Reglemente über die Abwassergebühren samt Gebüh
renordnung, versehen mit den Genehmigungsvermerken der Gemeinde und den
Originalunterschriften von Gemeindepräsidentin und Gemeindeschreiberin, bis 30.
September 2003 zuzustellen.

2.4 Die Einwohnergemeinde Walterswil hat die Genehmigungsgebühr und die Publika
tionskosten im Betrage von Fr. 373.-- zu bezahlen.

k. ~
Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber
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Kostenrechnung Einwohnergemeinde Walterswil, 5746 Walterswil

Genehmigungsgebühr: Fr. 350.-- (KA 431032/A 46000)
Publikationskosten: Fr. 23.-- (KA 43501 5/A 45820)

Fr. 373.--

Zahlungsart: Mit Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen
Rechnungsstellung durch Staatskanzlei

Verteiler

Bau- und Justizdepartement pw/ng
Rechtsdienst pw (2)
Bau- und Justizdepartement br
Debitorenbuchhaltung BJD

~Amt für Raumplanung, mit je 1 Reglement (später)
Amt für Umwelt, mit je 1 Reglement (später)
Kantonale Finanzkontrolle
Bau- und Werkkommission der Einwohnergemeinde Walterswil, 5746 Walterswil, mit je 1 Re

glement (später)
Einwohnergemeinde Walterswil, 5746 Walterswil, mit je 1 Reglement (später) (mit Rechnung)
Staatskanzlei (Amtsblatt; “Einwohnergemeinde Walterswil: Genehmigt werden:

- das neue Baureglement
- § 2 Abs. 1 der Gebührenordnung zum Reglement über

die Abwassergebühren“)


